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Regeste

Asyl (ohne Wegweisungsvollzug)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates,
vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG [SR 142.31];
Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG
liegt nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 2.1
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49
VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 2.2
Der Wegweisungsvollzug wurde zugunsten einer vorläufigen Aufnahme aufgeschoben und
bildet deshalb nicht mehr Gegenstand des Beschwerdeverfahrens.

E. 3
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin
entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachstehend aufgezeigt, handelt es sich
vorliegend um eine solche, weshalb der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu
begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG). Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde
vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet.



E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken.

E. 4.2
Flüchtlingen wird nach Art. 54 AsylG kein Asyl gewählt, wenn sie erst durch ihre Ausreise
aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise
Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG wurden (subjektive Nachfluchtgründe).

E. 4.3
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 5
Zur Begründung seiner Beschwerdebegehren macht der Beschwerdeführer im Wesentlichen
geltend, die Vorinstanz habe seine Vorbringen zu Unrecht als wirklichkeitsfremd
qualifiziert. Vielmehr wirkten seine Schilderungen realitätsnahe und glaubhaft.
Insbesondere habe er - beispielsweise bei den Läusen oder dem Geruch des Kübels für die
Notdurft - erlebnisgeprägte Einzelheiten geschildert, die einer Person, die eine solche
Geschichte lediglich erfinden würde, wohl nicht einfielen. Die Flucht aus dem Gefängnis
sei ihm denn auch in einer Ausnahmesituation gelungen. Das von ihm beschriebene
Sicherheitsprozedere beziehe sich demgegenüber auf das tägliche Verrichten der Notdurft
aller Häftlinge und nicht auf das Verlassen der Zelle in einer Ausnahmesituation, in
vorliegendem Fall wegen Diarrhö. Der Beschwerdeführer habe den Wärter, der ihn aus der
Zelle geholt habe, im gegebenen Moment weggestossen, weshalb dieser zuerst die Zelle
wieder habe abschliessen müssen und nicht in der Lage gewesen sei, ihn auf der Flucht
einzuholen. Zudem habe er den Heimatstaat tatsächlich illegal verlassen.

E. 6.1
Die Vorbringen in der Beschwerdeschrift vermögen nicht zu einer veränderten
Betrachtungsweise zu führen.

E. 6.2
Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts galt eine illegale
Ausreise aus Eritrea als subjektiver Nachfluchtgrund (vgl. statt vieler Urteil des BVGer
D-3892/2008 vom 6. April 2010 E. 5.3.3). Diese Rechtsprechung wurde jüngst aufgegeben.
Das Bundesverwaltungsgericht kam im Urteil D-7898/2015 vom 30. Januar 2017 (als
Referenzurteil publiziert) nach einer eingehenden Lageanalyse zum Schluss, dass die
bisherige Praxis, wonach eine illegale Ausreise per se zur Flüchtlingseigenschaft führe,



nicht aufrechterhalten werden könne (insb. E. 5.1). Nach der neuen Rechtsprechung ist
nicht mehr mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass einer Person
einzig aufgrund ihrer illegalen Ausreise aus Eritrea eine asylrelevante Verfolgung drohe.
Nicht asylrelevant ist ferner die Möglichkeit, dass jemand nach der Rückkehr in den
Nationaldienst eingezogen wird. Für die Begründung der Flüchtlingseigenschaft im
eritreischen Kontext bedarf es nun neben der illegalen Ausreise zusätzlicher
Anknüpfungspunkte, welche zu einer Verschärfung des Profils und dadurch zu einer
flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungsgefahr führen (E. 5.2). Eine asylsuchende
Person muss diese zusätzlichen Anknüpfungspunkte nachweisen oder zumindest glaubhaft
machen (Art. 7 Abs. 1 AsylG). Das Bundesverwaltungsgericht hat im oben genannten
Koordinationsentscheid D-7898/2015 vom 30. Januar 2017 die Zulässigkeit der durch die
Vorinstanz vorgenommenen Praxisänderung bestätigt. Nach dem Gesagten könnte der
Beschwerdeführer aus BVGE 2010/54 selbst dann nichts zu seinen Gunsten ableiten, wenn
er unbestrittenermassen illegal ausgereist wäre. Dementsprechend erübrigt es sich, der
Frage nachzugehen, ob der Beschwerdeführer die illegale Ausreise aus dem Heimatstaat
glaubhaft gemacht hat.

E. 6.3
Was den Vorfluchtgrund anbelangt, so hält dieser - wie bereits von der Vorinstanz
zutreffend festgestellt - im vorgetragenen Masse den Anforderungen an Art. 7 AsylG nicht
stand. Insbesondere ist es dem Beschwerdeführer nicht gelungen, seine angebliche Flucht
aus dem Gefängnis glaubhaft zu schildern. Anlässlich der Anhörung machte er im Kontext
mit dem Toilettengang nämlich geltend, sie hätten jeweils am Morgen hinausgehen dürfen,
um die Notdurft zu verrichten. Dabei seien jeweils zwei Personen mit einer Handschelle
zusammengekettet worden. Sie seien von vier Polizisten begleitet worden, wobei einer die
Häftlinge vorne, einer hinten, einer rechts und einer links eskortiert habe. Sie hätten nicht
weit gehen müssen (vgl. A17/18 F77 S. 9). Dieses Vorgehen entspräche einem
Sicherheitsstandard, der eine Flucht als einigermassen aussichtsloses Unterfangen
erscheinen liesse. In diesem Zusammenhang ist es beispielsweise nicht plausibel, dass den
Vorbringen des Beschwerdeführers zufolge im Gefängnis unterschiedliche Standards
angewendet worden wären. So soll ihn ein einzelner Wärter auf die Mitteilung hin, er habe
Diarrhö, aus der Zelle geholt haben. Bei dieser Gelegenheit habe er ihn weggestossen und
das Weite gesucht. Da der Wärter angesichts von 20 Zellengenossen noch die Zellentüre
habe abschliessen müssen, sei ihm die Flucht gelungen (vgl. a.a.O. F49 S. 6, F75 S. 8).
Dieses Vorbringen dürfte lediglich auf der wirklichkeitsfremden Vorstellung des
Beschwerdeführers beruhen, ein einzelner Wärter oder Polizist sei das einzige Hindernis,
das ein Häftling in Sawa bei der Flucht aus dem Gefängnis überwinden müsse. Derlei ist
indessen nicht der Fall, wie schon die in der Beschwerdeschrift präsentierte Beschreibung
des Lagers in Sawa durch den UN Human Rights Council erkennen lässt. Dementsprechend
drängt sich zum einen der Eindruck auf, zumindest diese in der Beschwerde zitierte
Beschreibung habe dem Beschwerdeführer, der immerhin eine kleine Skizze von Sawa
anfertigen konnte, bei der Vorbereitung auf die beiden Anhörungen nicht zur Verfügung
gestanden. Zum anderen erscheint jeglicher Aufenthalt des Beschwerdeführers in Sawa
angesichts seiner Ignoranz bezüglich der Sicherheitsvorkehrungen als unglaubhaft; hieran
ändern auch die vom Beschwerdeführer eingereichten Beweismittel nichts. Im Übrigen hat
sich der Beschwerdeführer gerade zu den Sicherheitsvorkehrungen anlässlich der BzP
diametral widersprüchlich zu seinen späteren Vorbringen anlässlich der Anhörung
geäussert, machte er doch geltend, "sie" hätten ihn hinaus begleitet, um ihn seine Notdurft



verrichten zu lassen (vgl. A3/12 Ziff. 7.01 S. 7). Das würde bedeuten, dass er vor mehreren
Wärtern oder Polizisten erfolgreich geflüchtet wäre. Der Widerspruch lässt im Verbund mit
der Substanzlosigkeit der Schilderung, wie er aus dem Lager geflüchtet sei, den Schluss zu,
der Beschwerdeführer konnte bei seinen Schilderungen nicht auf Erinnerungen an
tatsächliche Begebenheiten zurückgreifen. Nachdem der Beschwerdeführer neben der
illegalen Ausreise keine zusätzlichen Anknüpfungspunkte für eine Verschärfung seines
Profils zu belegen oder mindestens glaubhaft zu machen vermag, lässt sich keine
asylrechtlich beachtliche Verfolgung annehmen. Nach dem Gesagten vermögen die
weiteren Beschwerdeausführungen am Beweisergebnis nichts zu ändern. Indem die
Vorinstanz eine vorläufige Aufnahme anordnete, hat sie den Umständen des Einzelfalls
(Lage vor Ort) ausreichend Rechnung getragen. Um Wiederholungen zu vermeiden, ist auf
das erwähnte Koordinationsurteil des Bundesverwaltungsgerichts, die zutreffenden
Erwägungen der Vorinstanz, die zu Recht die Flüchtlingseigenschaft verneint und das
Asylgesuch des Beschwerdeführers abgelehnt hat, sowie diejenigen in der
Zwischenverfügung vom 12. November 2015 zu verweisen.

E. 7
Gemäss Art. 44 AsylG verfügt das SEM in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz,
wenn es das Asylgesuch ablehnt oder darauf nicht eintritt. Der Beschwerdeführer verfügt
weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf
Erteilung einer solchen (vgl. BVGE 2009/50 E. 9). Die Wegweisung wurde zu Recht
angeordnet.

E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt und auch sonst nicht zu beanstanden ist (Art. 106 AsylG). Die Beschwerde ist
abzuweisen.

E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 600.- festzusetzen (Art. 1-3 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der am 19. November 2015 in gleicher
Höhe geleistete Kostenvorschuss ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.
(Dispositiv nächste Seite)
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